
Nachfolgend geben wir den einschlägigen 
Passus in den Verwaltungsvorschriften zum 
Vollzug fischereirechtlicher Bestimmungen 
(VwVFiR) vom 12.11.1999 zuletzt geändert 
durch Bekanntmachung vom 07.04.2005 wie-
der: 

10.6 Heranführen von Kindern und Ju-
gendlichen an die Fischerei 

10.6.1   Wer das Mindestalter noch nicht er-
reicht hat und deshalb noch keinen Fischerei-
schein erhält, darf unter folgenden Bedin-
gungen an die Angelfischerei herangeführt 
werden: 
– Verantwortlich muss stets eine volljährige 

Person sein, die einen gültigen Fischerei-
schein besitzt und über die notwendige 
Autorität verfügt. Diese Person übt den 
Fischfang im Sinn des Art. 35 und 64 FiG 
aus und steht für die Beachtung sämtli-
cher einschlägiger Regelungen ein. 

– Dem Kind dürfen Handlungen, die seine 
Einsicht und Befähigung übersteigen, we-
der ganz noch teilweise überlassen wer-
den; zu gewährleisten ist vor allem der 
Tierschutz. Deshalb dürfen Kinder nicht 
tätig werden beim 

 • Abködern eines lebenden Fischs, 
 • Betäuben und Töten von Fischen. 
– Im Übrigen darf ein Kind im Rahmen sei-

ner Einsicht und Befähigung in die Aus-
übung des Fischfangs einbezogen werden. 
Die volljährige Person muss jedoch stets 
bereit und in der Lage sein, unmittelbar 
einzugreifen, so dass sie die Fangtätigkeit 
ständig „in der Hand“ behält. 

– Das Kind darf keine eigene Angel ver-
wenden, sondern nur am Fischfang des 
erwachsenen Fischereiausübenden betei-
ligt werden. Dieser darf nach § 12 Abs. 1 
Nr. 6 AVFiG höchstens zwei Handangeln 
verwenden. 

10.6.2   Schulklassen und Schülergruppen 
dürfen im Rahmen des Unterrichts auch dann 
entsprechend Nr. 10.6.1 an die Angelfische-
rei herangeführt werden, wenn die Schüler 
das 10., nicht aber das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. Die verantwortlichen Lehrkräfte 
haben jeden einzelnen Besuch am Gewässer 
vorher mit dem Fischereiberechtigten abzu-
sprechen. Für die sachkundige Begleitung 
und Beaufsichtigung der Schüler sind die 
Lehrkräfte und der Fischereiberechtigte in 
gleicher Weise verantwortlich. Der Fische-
reiberechtigte soll, soweit zur Unterstützung 
erforderlich, weitere volljährige Fischerei-
ausübungsberechtigte hinzuziehen. 
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Kinder unter zehn Jahren dürfen in Beglei-
tung eines volljährigen Anglers an das An-
geln herangeführt werden. 

In den Verwaltungsvorschriften zum Vollzug 
fischereilicher Bestimmungen (VwVFiR) hat 
das Bayerische Staatsministerium für Land-
wirtschaft und Forsten bestimmt, dass auch 
Kindern unter zehn Jahren unter bestimmten 
Voraussetzungen Angeln dürfen. 

Voraussetzung dabei ist, dass ein volljähri-
ger Fischer, der einen gültigen Fischerei-
schein und den üblicherweise erforderlichen 
Erlaubnisschein besitzt und als  
− Erziehungsberechtigter oder 
− zuständiger Jugendleiter oder  
− von den Eltern mit der Aufsicht betraute 

Person   
Autorität über das Kind hat, den Fischfang 
im rechtlichen Sinne ausübt. Das heißt, das 
Kind unter zehn Jahre kann das Angeln nicht 
selbst praktizieren, sondern nur unselbst-
ständig und zwar nicht mit einer eigenen 
Angel, sondern nur mit einer Angel des er-
wachsenen Fischereischeininhabers. 

Damit unterscheidet sich das Kind unter zehn 
Jahren grundsätzlich vom Jugendlichen mit 
Jugendfischereischein, der zwar ebenfalls nur 
im Einflussbereich eines erwachsenen Anglers 
fischen darf, dies aber selbstständig tut und 
zudem eine eigene Angelausrüstung verwen-
den kann. 

Konkret ergeben sich damit für Kinder unter 
zehn Jahren folgende Beteiligungsformen 
am Angeln eines erwachsenen Fischerei-
scheininhabers: 

 

Abwesenheit des Erwachsenen 
Der Erwachsene ist der Fischereiausüben-
de. Aus diesem Grund kann er das Kind zu 
keinem Zeitpunkt mit der Angel alleine las-
sen und muss jederzeit sofort eingreifen 
können. Muss er sich vom Kind entfernen, so 
ist die Angel aus dem Wasser zu nehmen. 
Zahl der Handangeln 
Der erwachsene Fischereiausübende darf 
gleichzeitig höchstens zwei Handangeln ver-
wenden. Er kann daher maximal zwei Kinder 
in die Ausübung des Fischfangs einbeziehen. 
Erstellen der Montage 
Das Kind kann die Montage unter Anleitung 
erstellen. Sie ist vor dem Auswerfen jedoch 
durch den Erwachsenen zu kontrollieren. 
Auswerfen 
Kann dem Kind nach Unterweisung überlas-
sen werden. 
Angel halten 
Kann dem Kind nach Unterweisung überlas-
sen werden. 
Anhieb und Drill 
Der Erwachsene ist im rechtlichen Sinn der 
Fischereiausübende. Er muß sofort und un-
mittelbar eingreifen, sobald dies die Sach-
lage, insbesondere der Tierschutz, fordert. 
Keschern 
Kann dem Kind nach Unterweisung überlas-
sen werden. 
Abködern 
Einen lebenden Fisch darf nur der Erwachse-
ne abködern. 
Betäuben und Töten 
Das Betäuben und Töten eines Fisches darf 
einem Kind nicht überlassen werden. 
Verwertung des Fisches  
Nach Unterweisung (Verletzungsgefahr, Hy-
giene) kann das Kind einbezogenen werden. 

Erwachsene Angler sollten diese Regelungen 
streng beachten und im Zweifelsfall eingrei-
fen. Der Sinn besteht darin, Kinder unter zehn 
Jahre an das Angeln heranzuführen. Die 
praktische und theoretische Ausbildung zum 
Angler soll erst mit dem Lösen eines Jugend-
fischereischeins ab dem vollendeten zehnten 
Lebensjahr beginnen, da ein dauerhafter Lern-
erfolg unter zehn Jahren in der Regel nicht 
erzielt werden kann. 

Ab dem Tag, an dem ein Kind das zehnte 
Lebensjahr vollendet, ist der Jugendfische-
reischein erforderlich.  

Jeder Gewässerbesitzer oder –pächter bzw. 
der Fischereiverein kann untersagen, dass 
Kinder unter 10 Jahren an seinen Gewässern 
am Angeln beteiligt werden. Er kann frei ver-
fügen, wem er das Angeln an seinen Gewäs-
sern erlauben möchte. Es ist daher erforderlich 
zu klären, welche Vorschriften vom Gewäs-
serbesitzer erlassen wurden. Da Kinder aber 
möglichst frühzeitig an das Angeln herange-
führt werden sollten, sind solche Einschrän-
kungen nicht wünschenswert. 

 

Auch Schülergruppen dürfen in obiger 
Weise an das Angeln heran geführt werden. 
Dies gilt sogar, wenn Sie älter als 10 aber 
noch nicht 18 Jahre alt sind. Es ist jedoch 
besonders darauf zu achten, dass eine aus-
reichende Anzahl volljähriger Fischereiaus-
übungsberechtigter (Fischereischein und Er-
laubnisschein erforderlich) anwesend ist. 
Jede Aufsichtsperson darf nur zwei Schüler 
mit je einer Angel beaufsichtigen. 


